
  
  

    

 

Ablauf Regeln, Kriterien, Formulare ZuständigkeitTätigkeiten

Start

Feststellung: AJB-
Verfügung endet im 
laufenden Jahr

Durchführungs-
stelle
Eltern

Durchführungs-
stelle
Eltern

Durchführungs-
stelle

Therapie wird mit dem Ablauf der 
AJB-Verfügung abgeschlossen. 
Abschlussgespräch mit den Eltern 
und Mitteilung an das Amt für 
Jugend und Berufsberatung.

Sonderpädagogische Massnahmen: Verlängerungsabklärung Heilpädagogische 
Früherziehung (HFE)
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Zuständigkeit bei 
Schulbehörde

Bisherige 
Durchführungs-

stelle

Schule, Eltern, 
ev. bisherige 

Durchführungs-
stelle

Durchführungs-
stelle

AJB weiterhin 
zuständig?

Verlaufsdiagnostik

AJB-Fragebogen 

„Verlängerungsabklärung 

und Verlaufsbericht HFE -

Bericht der Abklärungs-

stelle“

Ist eine 
Verlängerung 
indiziert?

Therapieabschluss 

Festlegung weiteres Vorgehen im 
Rahmen des schulischen 
Standortgesprächs.

Abschlussformular an AJB

Abschlussformular an AJB

Die Eltern stellen mittels ihrer 
Unterschrift auf der AJB-
Verfügung Antrag auf Verlänge-
rung und bestätigen damit die 
Richtigkeit der vorhandenen An-
gaben, insbesondere der Adresse.

1

Zwei Monate vor Ablauf der AJB-
Verfügung muss ein Antrag mittels 
dem Fragebogen und einer Kopie 
der ablaufenden AJB-Verfügung 
mit Vermerk „Antrag auf 
Verlängerung“/Datum u. 
Unterschrift der Eltern an das AJB 
eingereicht werden.

Fragebogen/Kopie 
AJB-Verfügung an 

das AJB

Durchführungs-
stelle und Eltern

Die Durchführungsstelle führt die 
Verlängerungsabklärung innerhalb 
der Therapie durch.

Zuständigkeit AJB:
Ärztliche Überweisung zwischen
Geburt bis 30.4. Kalenderjahr 
Kindergarteneintritt

www.lotse.zh.ch/spf

www.lotse.zh.ch/spf

 
 
 



  
  

  
Juni 2010 

 

 

Ablauf Regeln, Kriterien, Formulare ZuständigkeitTätigkeiten

Sonderpädagogische Massnahmen: Verlängerungsabklärung Heilpädagogische 
Früherziehung (HFE)

Ablehnung
Antrag

bewilligt?
Rekursfähige Verfügung mit 

Begründung an Eltern, 

Kopie Abklärungs- bzw. 

Durchführungsstelle

AJB

1

Gemäss Verordnung zum 
Jugendhilfegesetz §58a

Kostengutsprache 
der Therapie

Weiterführung der 
Therapie

Verfügung an Eltern, Kopie 

an Abklärungs- bzw. 

Durchführungsstelle

Ende

Durchführungs-
stelle

AJB

Dauer bis max. Ende Kalenderjahr 

des Kindergarteneintritts.
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